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 Veröffentlicht am 03.06.1975

Norm

StPO §151 Z3

Rechtssatz

Das Gericht hat sich regelmäßig selbst, und zwar auf Grund seiner forensischen Erfahrung, des persönlichen

Eindruckes von dem zu Vernehmenden und der Ergebnisse der sonstigen Beweisaufnahme über die Zeugnisfähigkeit

einer Person schlüssig zu werden. Nur ausnahmsweise, nämlich dann, wenn das Verfahren objektive Anhaltspunkte für

die Annahme eines Aussageuntüchtigkeit des zu vernehmenden Zeugen ergibt, wird unter Umständen eine

Untersuchung durch einen Gerichtsarzt auf Aussagetüchtigkeit zulässig und geboten sein.

Entscheidungstexte

10 Os 55/75

Entscheidungstext OGH 03.06.1975 10 Os 55/75

10 Os 91/77

Entscheidungstext OGH 11.05.1978 10 Os 91/77

Vgl; Beisatz: Ob ein Sachverständiger beizuziehen ist, ist im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu beurteilen.

(T1)
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13 Os 197/81

Entscheidungstext OGH 11.02.1982 13 Os 197/81

Vgl auch

12 Os 9/86

Entscheidungstext OGH 13.02.1986 12 Os 9/86

nur: Das Gericht hat sich regelmäßig selbst, und zwar auf Grund seiner forensischen Erfahrung, des persönlichen

Eindruckes von dem zu Vernehmenden und der Ergebnisse der sonstigen Beweisaufnahme über die

Zeugnisfähigkeit einer Person schlüssig zu werden. (T2)
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